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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Dienst- und 
Lieferleistungen im Verfahren nach § 75a GO NRW 

1  Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, 
Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor 
Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 

2  Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an 
einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen 
Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich 
mit Unternehmen verbunden ist. 

3 Angebot 

3.1  Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2  Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu 
verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf 
der Angebotsfrist einzureichen.  

3.3  Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, 
sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 

3.4   Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.5 Es ist nicht zulässig, die für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen zu 
verteilen.  

3.6 Alle Preise sind in Euro mit höchstens zwei Nachkommastellen anzugeben.  

3.7 Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die ohne Bedingungen auf die 
Abrechnungssumme gewährt werden.  

3.8  Ein Skonto wird bei der Wertung nur dann berücksichtigt, wenn eine Skontofrist 
von mindestens 14 Kalendertagen eingeräumt wird. 

4 Nebenangebote (sofern zugelassen) 

4.1  Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese 
erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung 
qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen 
bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 

4.2  Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und 
erschöpfend zu beschreiben.  



 

 
 
 

Seite 2 von 2 

4.3  Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien 
Ausführung der Leistung erforderlich sind. Zu den von den Vergabeunterlagen 
abweichenden Leistungen sind entsprechende Angaben über Ausführung und 
Beschaffenheit zu machen. 

4.4 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des 
Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich 
erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei 
Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.5  Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.4 nicht entsprechen, können von 
der Wertung ausgeschlossen werden. 

5  Bietergemeinschaften 

Die Bietergemeinschaft hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle eine 
Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des 

Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem 

Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

6  Nachunternehmen 

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, 
muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen 
auszuführenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen 
Nachunternehmen benennen. 

7  Eignung 

Die Unternehmen erklären mit Abgabe des Angebots, dass sie geeignet sind, die 
geforderten Leistungen auszuführen. Eine Überprüfung findet, sofern in den 
Vergabeunterlagen nicht anders gefordert,  nach der ersten Angebotsauswertung bei 
den bis zu 3 Bestbietenden statt.  

Die Vergabestelle kann anlassbezogen verlangen, die Eigenerklärungen (auch die der 
benannten Nachunternehmen) durch Vorlage weiterer Nachweise bestätigt werden. 
Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung 
in die deutsche Sprache beizufügen. 

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, 
soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) der Vergabestelle 
bereits bekannt sind. 

 


